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Entwicklung der Vogelwelt in der 
Agrarlandschaft 
Viele häufige Brutvogelarten weisen  auch 
auf europäischer Ebene negative 
Bestandstrends auf. Dies gilt insbesondere 
für die Vögel der Agrarlandschaft, deren 
Populationen innerhalb der EU-Staaten 
seit den 1980er Jahren um knapp 50 % 
abgenommen haben5. Besonders ist 
festzustellen, dass die Spezialisten unter 
den Feldvögeln, vor allem die am Boden 
brütenden Arten wie Feldlerche, Kiebitz 
und Rebhuhn, ungebrochen starke 
Bestandsabnahmen zeigen.  
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Grünland im Naturpark Thüringer Wald 
In der Kulisse des Naturparks werden 
insgesamt ca. 32.500 ha Grünland bewirt-
schaftet. Um den Wert der Landschaft als 
Tourismusregion zu erhalten, müssen 
diese Flächen weiterhin bewirtschaftet 
werden. Ca. 80% (26.000 ha) befinden 
sich in landwirtschaftlichen Ungunstlagen. 
25% (9.100 ha) sind extrem steil und kön-
nen nur mit großem Aufwand bewirtschaf-
tet werden. 33% (11.700 ha) der Wiesen 
sind artenreiche Bergwiesen mit immen-
sem Naturschutzwert. Die Erfahrung der 
Landschaftspflegeverbände zeigt, dass es 
unterschiedlicher Instrumente bedarf, um 
solche artenreiche Kulturlandschaften zu 

erhalten, d.h. Nutzung von Grundzahlungen nach der 1. Säule, Förderung einer tiergebunden 
Grünlandnutzung, angemessene Ausgleichszahlungen, finanzstarke Agrarumweltprogramme und 
flexible Landschaftspflegeprogramme. 
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1.) Direktzahlungen neue Grundlage geben 
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Ökologische Ausgleichsflächen in der Schweiz  
 

In der Schweiz wird mit den Direktzahlungen die 
Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen durch die Landwirtschaft gefördert. Grund-
voraussetzung für den Bezug aller Direktzahlun-
gen ist die Erbringung des ökologischen Leis-
tungsnachweises, ÖLN. Ein Bestandteil des ÖLN 
(entspricht in etwa Cross Compliance) ist die 
Ausweisung ökologischer Ausgleichsflächen  
(öAF). Die ökologischen Ausgleichsflächen müs-
sen mindestens 7% der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche (3,5% bei Spezialkulturen) eines Betriebs 
ausmachen. Die ökologischen Ausgleichsflächen 

sind zu einem unverzichtbaren Element der Natur- und Landschaftsschutzpolitik geworden.  
Zwischen 1993 und 2005 nahmen die ökologischen Ausgleichsflächen von zirka 70.500 ha auf rund 
120.000 ha zu. Sie umfassen heute, inklusive Hochstamm-Feldobstbäumen, rund 11 Prozent der ge-
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die ökologischen Ausgleichsflächen setzen sich zum größten 
Teil aus Wiesen (70%) und Hochstamm-Feldobstbäumen (20%) zusammen. Bemerkenswert zuge-
nommen hat die Fläche der Buntbrachen – von 77 Hektar 1994 auf 2.321 Hektar im Jahr 2005. Da 
jeder Landwirt, der in den Genuss von Direktzahlungen kommen will, ökologische Ausgleichsflächen 
anlegen muss, sind die Flächen geographisch gut verteilt. 
In einem 2009 verabschiedeten Bericht schlägt der Bundesrat eine Weiterentwicklung des heutigen 
Direktzahlungssystems vor. In Zukunft sollen die Direktzahlungen noch konsequenter auf die von der 
Bevölkerung gewünschten gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft ausgerichtet werden. 
Maßnahmen mit unspezifischer Zielausrichtung sollen durch zielgerichtete Instrumente ersetzt wer-
den. Dadurch verbessern sich die Wirksamkeit und die Effizienz des Direktzahlungssystems10. 
Als ökologische Ausgleichsflächen werden gewertet: extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Streuflä-
chen, Hecken, Feld- und Ufergehölze, Hochstamm-Feldobstbäume und Rebflächen mit natürlicher 
Artenvielfalt. 

Das „Schweizer Modell“ kann für die EU Vorbild für die Bereitstellung wichtiger öffentlicher 
Güter, wie beispielsweise einer artenreichen Kultur landschaft, sein. Ein bestimmtes Maß an 
ökologischen Vorrangflächen sollte künftig die Grun dlage für Direktzahlungen sein. 
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2.) Agrarumweltprogramme ausbauen 
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Die regional angepasste Vertragsnaturschutzform „We idelandschaft Marsch“ 
�

In dem EU-Vogelschutzgebiet „Eiderstedt“ an der schleswig-
holsteinischen Westküste ist es für die Zielarten, wie Uferschnepfe und 
Bekassine notwendig, kurzrasiges Weidegrünland bei möglichst hohen 
Wasserständen zu erhalten. Partnerbetriebe des Naturschutzes sind 
daher hauptsächlich die Weidemäster, aber auch Milchviehhalter. Mit 
einem speziell auf die Bedürfnisse der Wiesenvögel und der Weidemäs-
ter zugeschnittenen Vertragsmuster ist es gelungen, auf den Vertragsflä-
chen die bisher abnehmenden Vogelbestände zu stabilisieren, den Grün-
landbauern den Konkurrenzdruck durch die Ackerbauern zu nehmen und 
den eigentümlichen Landschaftscharakter zu bewahren. Dabei gibt die 
Vertragsform „Weidelandschaft Marsch“ den Landwirten die Möglichkeit 
betriebsindividuell das dreigliedrige System von Flächen mit wenig Aufla-
gen, Flächen mit mäßigen Nutzungsvorgaben und Flächen mit hoch an-

gestauten Wasserständen zu verteilen. Dank des passgenauen Zuschnitts der Verträge nehmen auf 
Eiderstedt rund 100 Landwirte mit fast 3000 ha, das entspricht über 40% der Gesamtfläche des Vo-
gelschutzgebietes, am Vertragsnaturschutz teil.  
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3.) Landschaftspflegeprogramme etablieren 
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Landschaftspflegerichtlinie in Bayern  
Der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie kommt 
in Bayern eine entscheidende Bedeutung beim Erhalt 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten und ihren Lebens-
räumen zu. Standorte von bedrohten Pflanzenarten 
können wegen regional stark unterschiedlicher Bedin-
gungen nur mit einem flexiblen Landschaftspflegeprog-
ramm wirksam geschützt werden. Die Wuchsstandorte 
dieser Pflanzenarten befinden sich überwiegend auf 
Extremstandorten, feuchtem Grünland (Niedermoor, 
Streuwiesen, Quellstandorte) sowie auf Trockenstan-
dorten. Nach einer Umfrage des DVL in Bayern drohen 

viele dieser Flächen aus der Bewirtschaftung zu fallen. Etwa 50% wertvollen Grünlandstandorte (ca. 
3.000 ha) konnten wegen fehlenden Interesses von Landwirten und aus Gründen des Strukturwandels 
nicht in eine langfristige Bewirtschaftung durch Agrarumweltprogramme überführt werden. Über Land-
schaftspflegeprogramme können diese Flächen hingegen in Dienstleistung durch Landwirte gesichert 
werden. 
 

 

Klimaschutz durch Landschaftspflege   
Jährlich gelangen in Deutschland durch die Nutzung 
von Moorböden mehr als 30 Millionen Tonnen CO2 in 
die Atmosphäre. Jeder Hektar, der zu intensiven Grün-
land oder Acker umgewandelt wird, setzt ca. 20 Ton-
nen CO2 frei. Allein Mecklenburg-Vorpommern verfügt 
über mehr als 290.000 Hektar Moorfläche, was ca. 
12% der Landesfläche entspricht. Viele der Flächen 
wurden dort in Vergangenheit stark entwässert und 
werden intensiv bewirtschaftet, so dass heute nur noch 
3% der Moore als naturnah gelten15. Nach bisherigen 
Ergebnissen aktueller nationaler Studien können Ex-

tensivierung und Renaturierung auf Mooren einen erheblichen Beitrag zur Klimaentlastung leisten15. 
Extensivierung von organischen Böden allein ohne Wasserstandregelung bietet aber nur einen Teil-
beitrag zum Klimaschutz. Wird die Renaturierung unter Klimaschutzgesichtspunkten optimal durchge-
führt, sind folgende potenzielle Einsparungen zu erwarten16:  
·  Klimaentlastung durch Hochmoorrenaturierung bis zu 15 t CO2/ha im Jahr 
·  Klimaentlastung durch Niedermoorrenaturierung bis zu 30 t CO2/ha im Jahr 
 
Die Landschaftspflegeverbände können nur in einigen Regionen Deutschlands Landschaftspflege-
programme auf Basis des Artikels 57 ELER-VO zur Finanzierung von Wiedervernässungsmaßnahmen 
wie der Anhebung des Grundwasserspiegels durch Rückbau von Dränagen nutzen. 
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Kontrollen von Maßnahmen 
Im Altmühltal (Bayern) will ein Schäfer durch eine Entbuschung auf einer Hutung einen Triebweg freis-
tellen und damit den Weidegang auf den Trockenrasen (Natura 2000-Flächen) verbessern. Mit der 
Beweidung kann speziell der Lebensraum des Apollofalters optimiert werden. Die Kosten der Entbu-
schungsmaßnahme belaufen sich auf 3.000 €. Seit der Kofinanzierung der Maßnahme durch die EU 
sind folgende Kontrollen notwendig: 
 
1. Kontrolle der Maßnahme des Landschaftspflegeverbandes als 

Maßnahmenträger  (Abnahme der Maßnahme). 
2. Untere Naturschutzbehörde : Vorprüfung und  fachliche Prüfung 

(100%-Inaugenscheinnahme). 
3. Höhere Naturschutzbehörde : Verwaltungskontrolle bei 100%-der 

Maßnahmen; Fachliche Vor-Ort-Kontrolle 5%-Stichprobe durch Mi-
nisterium ausgewählt. 

4. Ministerium : fachaufsichtliche Prüfung, 2 Maßnahmen pro Regie-
rungsbezirk,  
Auswahl durch Ministerium anhand von Risikoanalyse 

5. Ministerium : 5%- Vor-Ort-Kontrolle begleiten, nachvollziehen oder 
wiederholen. Evtl. Bescheinigende Stelle und Innenrevision bei der 
Prüfung anwesend. 

6. Bescheinigende Stelle / EU : jährliche Ziehung von Stichprobenfällen für Jahresbericht ; evtl. 
Prüfung der Vor-Ort-Kontrolle. 

7. Innenrevision  Ministerium: Verfahrensprüfungen anhand von Stichprobenfällen; evtl. 5%-Vor-Ort-
Kontrollen begleiten, nachvollziehen oder wiederholen. 

8. Ex-post-Kontrolle: Fachbehörde (z.B. Landesamt für Umweltschutz)  prüft 1% der bayernweit 
abgeschlossenen Maßnahmen. Auswahl durch Ministerium anhand von Risikoanalyse 

9. Cross-Compliance -Betriebsprüfung des Schäfereibetriebes; da es sich um eine landwirtschaftli-
che Fläche mit Zahlungsansprüchen handelt (5%-Prüfung). 

10. Staatliche Rechnungsprüfung des Obersten Rechnungshofes  
11. Prüfung durch Kommission oder Europäischer Rechnungshof  
 
Eine 4 bis 6malige Prüfung dieser Maßnahme ist wahrscheinlich, eine 11malige Prüfung möglich. Die 
Prüfungsdichte ist wegen möglicher Sanktionen der EU in den letzten Jahren massiv gestiegen. Der 
Kosten- und Zeitaufwand für die Prüfungen stehen in keinem Verhältnis mehr zu den Maßnahmenkos-
ten. Der DVL fordert eine deutliche Reduzierung der Kontrollen. 
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Bau einer Schafscheune zum Erhalt von Natura 2000-G ebieten  
In einem Natura 2000-Gebiet ist das Ziel definiert, die 120 ha Trockenrasen des Gebietes durch die 
Beweidung offen zu halten und die Artenvielfalt zu bewahren. Die derzeitige mangelhafte Ausstattung 

des Schäferreviers ist für die Weiter-
führung der Schafhaltung durch einen 
jungen Schäfer betriebswirtschaftlich 
unattraktiv. Ohne Bereitstellung aus-
reichender Infrastruktur (z.B. Schaf-
stall, Tränken, Triebwege, Pferchä-
cker) kann die Pflege des Natura 
2000 Gebietes nicht aufrecht erhalten 
werden. 
Der Landschaftspflegeverband Mittel-

franken, der auch die Gemeinden in die Umsetzung von Natura 2000 intensiv einbindet, fand eine 
Lösung, bevor der Schäfer die Beweidung der Flächen endgültig aufgeben muss. Die Förderung von 
250.000 € wird aus dem Konjunkturpaket II finanziert, wobei auch die fünf umliegenden Gemeinden in 
die Finanzierung eingebunden werden. Der Bau der Schafscheune trägt entscheidend dazu bei, dass 
in der Region das europäische Naturschutzziel Natura 2000 effektiv, nachhaltig, kostengünstig und mit 
großer Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden kann. 
Die Schafscheune ist nur ein Beispiel. Es müssen au f EU-Ebene hoch dotierte Investitionsför-
derungen ermöglicht werden, um die Bewirtschaftung vieler Natura 2000-Gebiete zu sichern. 
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Strukturwandel im Schwarzwald   

In den Gemeinden Lauterbach, Schenkenzell, Schiltach und Wolfach mit einer Gesamtfläche von 
16.400 ha ist die landwirtschaftliche Nutzfläche seit 1979 rückläufig und beträgt nur noch knapp 2.000 

ha (12%)21. Bei diesen Flächen handelt es sich überwie-
gend um Grünland auf Grenzertragsstandorten. Viele die-
ser Bergwiesen sind sehr artenreich, jedoch steil und ex-
trem schwer zu bewirtschaften. In den Jahren 1988-2004 
wurden 316 ha Wiesen aus der Bewirtschaftung genom-
men und der Sukzession überlassen22. Die Gründe für den 
Rückgang des Grünlandbestandes liegen im Strukturwan-
del der Landwirtschaft. Aktuell gibt es noch 167 landwirt-
schaftliche Betriebe mit Rinderhaltung (26% im Haupter-
werb und 74% im Nebenerwerb). Der Rückgang seit 1979 
beträgt 47%. Bei Milchviehbetrieben liegt der Rückgang 

sogar bei 83%. Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen23. Die Situation im Schwarzwald unter-
scheidet sich in keiner Weise von den Verhältnissen in anderen Mittelgebirgen wie Thüringer Wald, 
Erzgebirge oder im Hochgebirge der bayerischen Alpen. Mit einer deutlichen Anhebung der Aus-
gleichszulage könnte der Entwicklung in der Region entgegen gesteuert werden.� 
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Regionalinitiativen - ökonomischer Nutzen durch umw eltverträgliche Projekte   
 
Regionale Vermarktungsprojekte verbinden oft wichtige ökologische Aspekte mit ökonomischem Nut-
zen. Viele Initiativen z.B. Regionalmarken haben das bereits erfolgreich bewiesen. Als Beispiel mag 
die Marke „Juradistl-Lamm“ dienen, ein Projekt, mit dem auf Initiative von vier Landschaftspflegever-
bänden im Oberpfälzer Jura (Bayern) Hüteschäfer bei der Vermarktung von Lammfleisch unterstützt 
werden. Seit der Markteinführung im März 2004 konnten die Verkaufszahlen von ca. 600 Läm-
mern/Jahr (2004) auf ca. 1.500 Lämmer/Jahr (2007) kontinuierlich gesteigert werden. Aktuell sind 13 
Schäfereien, 5 Schlacht- und Zerlegebetriebe, 34 Gastronomien und 19 Metzgereien im Netzwerk 
aktiv. Die regionale Wertschöpfung im Zeitraum 2004 bis 2006 aus die-
sem Projekt beträgt (z. T. hochgerechnet):  
�  Im Sinne des Arten- und Biotopschutz beweidete Magerrasen: 600 ha 
�  Unter der Marke „Juradistl“ vermarktete Lämmer (seit 2004): 4150 St. 
�  Umsatz Schäfer (seit 2004): 352.000 € 
�  Zusätzlicher Gewinn für Schäferbetriebe (seit 2004): 38.000 € 
�  Umsatz Schlacht- und Zerlegebetriebe (seit 2004): 104.000€ 
�  Umsatz Gastronomie mit Juradistl-Lamm-Gerichten (seit 2004): 

3.240.000 €  
Damit verbunden ist die 
�  Sicherung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft und in der Gast-

ronomie 
�  Erhalt und Sicherung von Naturschutzflächen in der Region 
�  Erhalt und Sicherung von Erholungsflächen 
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German Association for Landcare 
Feuchtwanger Straße 38 
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Tel.: ++49 / (0)981 / 4653-3540 
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